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1 Anlass und Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Rheinfelden plant im Ortsteil Adelhausen die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes für ein Wohngebiet im Gewann „Bauert“. 

 

 
Abbildung 1 Lage des Untersuchungsgebietes „Bauert“ in Rheinfelden-Adelhausen 

 

 
Abbildung 2 Plangebiet 
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Abbildung 3 Planung 

 

Aus einer Vorprüfung ging hervor, dass durch das Vorhaben Eingriffe in das Le-

bensraumgefüge streng geschützter Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden 

können. Konkret war eine Quartiernutzung durch Fledermäuse in den Höhlen- und 

Spaltenbäumen des Plangebiets denkbar. Darüber hinaus konnte nicht ausge-

schlossen werden, dass die Gehölzbestände für Fledermäuse ein essentielles 

Nahrungshabitat bzw. eine wichtige Leitstruktur während der nächtlichen Transfer-

flüge darstellen. Zur Klärung der Frage, ob eine Erfüllung der Verbotstatbestände, 

die sich aus § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG ableiten, gegeben ist, musste deshalb eine 

vertiefte Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung durchgeführt werden.  
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2 Rechtliche Grundlagen 

 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 

lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Arti-

keln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der 

wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) verankert. Im 

nationalen deutschen Naturschutzrecht (BNatSchG vom 29.07.2009) ist der Ar-

tenschutz in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. Entspre-

chend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei 

nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach 

den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 

Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte 

Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (europarechtlich 

geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten 

untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Absatz 1 BNatSchG 

erfüllt sind: 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschrän-

kungen hinsichtlich der Verbotstatbestände enthalten. Danach gelten die arten-

schutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 (1) Nr. 1 nicht in Verbindung mit § 44 

(1) Nr. 3, wenn sie unvermeidbar sind und die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Zur Vermeidung der Verbotstatbestände 

nach § 44 (1) 3 BNatSchG können grundsätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf 

das Bauvorhaben durchgeführt werden. 
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Abbildung 4 Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (Kratsch et al. 2010) 
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3 Untersuchungsgebiet 

 

Das etwa 1,3 ha große Plangebiet befindet sich in Adelhausen und ist fast voll-

ständig von bestehenden Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Nutzgebäuden 

umgeben (Abb. 5). Das Plangebiet wird von einer Streuobstwiese geprägt. Dabei 

verteilen sich die Kern- und Steinobstbäume insbesondere auf den südlichen Teil 

des Gebietes. Im nördlichen Teil überwiegt der Wiesencharakter. 

 

 
Abbildung 5 Untersuchungsgebiet „Bauert“, Rheinfelden-Adelhausen  

 
Abbildung 6 Südrand mit Obstbäumen im Untersuchungsgebiet 
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Abbildungen 7 und 8 Wiesenfläche mit Obstbäumen im Untersuchungsgebiet 
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4 Methodik 

 

Im Hinblick auf das Quartierpotenzial erfolgte zunächst eine Übersichtserfassung 

am 21.04.2017. Die Erfassung der Fledermäuse erfolgte an 4 Terminen im Zeit-

raum Juli bis September (01.07., 17.07., 08.08. und 07.09.2017) anhand von De-

tektorbegehungen (Batlogger M, Elekon). Die Begehung am 07.09.2017 diente der 

Erfassung von Balzrufen, die ein Hinweis auf Paarungsquartiere im Lebensraum 

sein können. Die Begehungen wurden in der ersten Nachthälfte und bei günstigen 

Witterungsverhältnissen (>8°C, max. 3 Bft und kein Niederschlag) durchgeführt. 

Zudem wurde stichprobenartig an unterschiedlichen Stellen ein Batlogger A (Ele-

kon) zur automatischen Erfassung von Fledermausrufen installiert (Termine BL1: 

17.07. - 20.07. und 23.08. - 29.08.2017). Der Batlogger zeichnete jeweils von 

Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang durchgehend auf. Die Lautaufnahmen und 

Sonagramme wurden am PC mit Hilfe der Programme BatExplorer und BatSound 

analysiert. 

 

 
Abbildung 9 Batlogger-Standorte (blau) im Plangebiet 

 

Die ermittelten potenziellen Quartierbäume wurden auf Hinweise einer Nutzung 

durch Fledermäuse untersucht. Hierzu wurde nach Fledermauskot und Verfärbun-

gen an Hangstellen oder Ein- und Ausflugöffnungen gesucht und eine Untersu-

chung der sicher zu erreichenden Quartierstrukturen mit einer Endoskopkamera 

durchgeführt. Des Weiteren wurden stichprobenhafte Ausflugbeobachtungen mit 

Hilfe einer Wärmebildkamera vom Typ GUIDE 510-P durchgeführt. 
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5 Ergebnisse 

 

5.1 Artenspektrum, Aktivitätsschwerpunkte 

 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten im Plangebiet insgesamt 10 

Fledermausarten nachgewiesen werden. Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgelistet und demzufolge national streng geschützt.  

 

Tabelle 1 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

Art 

Wissenschaftl. Name 

 

Deutscher Name 

 

FFH 

 

§ 

 

RL B-W 

 

RL D 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV s 2 G 

Hypsugo savii Alpenfledermaus IV s D D 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus II, IV s 1 2 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV s 2 V 

Myotis mystacinus* Kleine Bartfledermaus IV s 3 V 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler IV s 2 D 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler IV s i V 

Pipistrellus nathusii** Rauhautfledermaus IV s i * 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 * 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus IV s G D 

 

Erläuterungen: 
Rote Liste 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009) 
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et al. 2003) 
 1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 i gefährdete wandernde Tierart 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 D Daten defizitär, Einstufung nicht möglich 
 V Vorwarnliste  
 * nicht gefährdet 
 
FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie  

II Art des Anhangs II  
IV Art des Anhangs IV 

 
§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien 

und Verordnungen 
 s streng geschützte Art 
 

Anmerkung: * Eine eindeutige Unterscheidung der Arten Kleine Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus) und Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) ist anhand von Lautaufnahmen 

nicht möglich. Im vorliegenden Fall liegen für die sehr seltene Große Bartfledermaus kei-
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ne Gebietsmeldungen vor (LUBW 2013). Die Wahrscheinlichkeit spricht für die deutlich 

häufigere und verbreitete Kleine Bartfledermaus. 

** Die Rufsequenzen der beiden Arten Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) und Rau-

hautfledermaus (Pipistrellus nathusii) sind nur bei den Sozialrufen der Männchen eindeu-

tig zu unterscheiden. Im vorliegenden Fall liegen keine Sozialrufe der Weißrandfleder-

maus vor. 

 

Das Artenspektrum ist als relativ breit einzustufen und  neben der hohen Aktivi-

tätsdichte ein Indiz dafür, dass das Plangebiet für Fledermäuse einen größeren 

Stellenwert hat.  

 

Im Rahmen der Detektorbegehungen und der automatischen Ruferfassung wur-

den im Untersuchungsgebiet insgesamt 2.500 Rufsequenzen in 13 Erfassungs-

nächten bzw. 122 Aufnahmestunden erfasst. Das entspricht 20,5 Rufkontakten pro 

Stunde. Dieser Wert ist als hohe Aktivität einzustufen. Nur 49,0 % aller erfassten 

Rufsequenzen entfallen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), das ist 

ein für diese Art eher geringer Wert. Erstaunlich hoch war die Aktivität der Rau-

hautfledermaus (Pipistrellus nathusii) mit einem Anteil von 28,4 % an allen Rufse-

quenzen. Die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) erreichte einen Wert von 

9,9 %, die Alpenfledermaus (Hypsugo savii) 4,7 %. Für alle 4 genannten Fleder-

mausarten ist im angrenzenden Siedlungsbereich jeweils ein Quartier anzuneh-

men. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Tabelle 2 Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten 

 
 

 

Die Aktivität der Fledermäuse konzentrierte sich auf die Gehölzbestände in den 

Saumbereichen des Plangebietes.  

Wissenschaftlicher Name 01.07. 17.07. 08.08. 07.09. 17.07.-20.07. 23.08.-29.08. Gesamt Anteile [%]

Eptesicus serotinus 3 3 1 6 6 19 0,8%

Hypsugo savii 2 1 3 1 8 103 118 4,7%

Myotis emarginatus 1 1 1 3 0,1%

Myotis myotis 1 1 5 5 12 0,5%

Myotis mystacinus 4 3 1 3 22 214 247 9,9%

Nyctalus leisleri 1 4 2 15 2 41 65 2,6%

Nyctalus noctula 2 1 2 1 85 91 3,6%

Pipistrellus nathusii 14 23 16 7 342 309 711 28,4%

Pipistrellus pipistrellus 64 42 55 23 450 591 1225 49,0%

Pipistrellus pygmaeus 1 2 6 9 0,4%

Rufsequenzen (gesamt) 91 77 78 54 839 1361 2500

Erfassungsstunden [h] 4 4 4 4 40 66 122

Rufsequenzen / h 22,8 19,3 19,5 13,5 21,0 20,6 20,5

Automatische ErfassungTransektbegehungen 1 - 4
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Abbildung 10   Vegetationskante im Nordosten des Plangebiets 
 

 
Abbildung 11   Streuobstbestand im Plangebiet 
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Steckbriefe 

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Siedlungsfledermaus. Ihre Jagdgebiete sind 

Grünlandflächen mit randlichen Gehölzstrukturen, Waldränder, größere Gewässer, Streu-

obstwiesen, Parks und Gärten. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von 1-6,5 

km um die Quartiere. Wochenstuben von 10-70 (max. 200) Weibchen befinden sich an 

und in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Gebäuden (z. B. Fassadenverkleidungen, 

Zwischendecken, Dachböden). Einzelne Männchen beziehen neben Gebäudequartieren 

auch Baumhöhlen, Nistkästen oder Holzstapel. Die Breitflügelfledermaus ist ausgespro-

chen orts- und quartiertreu. In Baden-Württemberg wurde die Breitflügelfledermaus als 

stark gefährdete Art eingestuft (Braun et al. 2003). Genauere Untersuchungen der letzten 

Jahre zeigten jedoch, dass diese Art öfter vorkommt als bislang angenommen, allerdings 

ist sie nirgends häufig. 

 

Alpenfledermaus (Hypsugo savii) 

Die Alpenfledermaus ist eine (ursprünglich) stark felsgebundene Art, die jedoch zuneh-

mend auch Siedlungen und Städte besiedelt (in Florenz ist sie die häufigste Fledermaus-

art!). Sie kommt von mediterranen Küstenbereichen bis in alpine Bereiche vor (3.300m 

Höhe), weshalb der Name irreführend ist. Alpenfledermäuse jagen in größeren Höhen in 

strukturreichen Landschaften, vor Felswänden, über Wiesen, Almen und Feuchtgebieten, 

in Gebirgstälern und inzwischen auch regelmäßig in bewohnten Gegenden und in Städ-

ten, wo sie um Straßenlaternen jagen. In geringerer Höhe über dem Boden jagt sie nur 

selten. Die Wochenstuben-, Paarungs- und Sommerquartiere befinden sich v.a. in Fels-

spalten, Steinbrüchen und oberhalb von Höhleneingängen, im Mittelmeerraum auch in 

Mauerritzen und unter Dachziegeln von Gebäuden. Gelegentlich werden auch Brücken, 

Gewölbe oder Verstecke hinter Fensterläden und in Dachkonstruktionen genutzt (Boye 

2004, Dietz et al. 2007, Horacek & Benda 2011). Die Wochenstuben der Alpenfledermaus 

sind eher klein und bestehen oft aus nur 15 Tieren, die größten Kolonien umfassen 40-70 

Tiere (Dietz et al. 2007, Meschede & v. Helversen 2004), wobei sich große Kolonien 

wahrscheinlich aus klar getrennten Untergruppen zusammensetzen (Horacek & Benda 

2011). Die Tiere verlassen im April ihre Winterquartiere und beziehen die Wochenstuben 

im Mai, die Geburten erfolgen zwischen Mai und Ende Juli, selten noch im August. Meist 

werden zwei Junge geboren, die nach 35-40 Tagen ausgewachsen und flugfähig sind. Die 

Wochenstuben werden wahrscheinlich im August oder September aufgelöst, die Paarung 

erfolgt im September. Anfang November beginnt der Winterschlaf (Dondini & Vergari 

2007), bei milder Witterung sind Alpenfledermäuse jedoch auch im Winter aktiv (Boye 

2004). Die Alpenfledermaus ist in der südlichen Paläarktis vom Mittelmeer bis in die Mon-

golei verbreitet, wobei die Artzugehörigkeit der fernöstlichen Tiere noch nicht geklärt ist. 

Seit einiger Zeit breitet sich die Alpenfledermaus von der Südseite der Alpen nach Norden 

sowie in Österreich in Richtung der Ostalpen (Spitzenberger 1997) aus, so dass eine 

Wiederbesiedlung Deutschlands denkbar ist. Die zunehmende Besiedlung von Städten 

könnte nach Reiter et al. (2010) eine Erklärung für die Ausbreitung der Art nach Norden 
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sein, da hier Winter- und Sommerlebensräume ausreichend dicht beieinander liegen. In 

Deutschland galt die Art seit 1951 als ausgestorben, inzwischen gibt es jedoch Einzelfun-

de aus Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen (Lehmann & Engelmann 2007, Meinig et 

al. 2009) sowie Einzelfunde und Lautaufnahmen aus Bayern (LfU Bayern 2008, Straka 

2008). In Baden-Württemberg lag bisher noch kein Nachweis vor. 

 

 
     Abbildung 10 Rufsequenz der Alpenfledermaus (Hypsugo savii) im Plangebiet 

 

 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

Die Wimperfledermaus gilt als wärmeliebende, submediterrane Art. Als Quartiere bevor-

zugt sie helle, geräumige Dachstühle mit konstanten, nicht zu hohen Temperaturen (ca. 

20 °C). Wochenstuben werden ab Mitte Mai bezogen und lösen sich bereits wieder ab 

Ende Juli auf. In Südostbayern und Südbaden (Meschede & Heller 2000) scheint das 

Vorkommen eng mit der Zone der Eichen-Buchen-, Eichen-Hainbuchen-, Buchen und 

buchenreichen Bergmischwälder verknüpft zu sein. Die Jagd erfolgt in Laubwäldern, an 

Waldrändern und Bachläufen mit Begleitgehölze, an Hecken und in Obstwiesen. Ausge-

dehnte offene Flächen werden gemieden. Die Jagdbiotope befinden sich oft im näheren 

Umkreis vom Quartier (ca. 500 m bis wenige Kilometer entfernt), allerdings nutzen Wim-

perfledermäuse – wie telemetrische Untersuchungen zeigten (u.a. Brinkmann 2003) – 

durchaus auch mehr als 10 Kilometer entfernt liegende Jagdbiotope. Zur Jagd werden 

auch Kuhställe aufgesucht, um dort v.a. Fliegen von der Decke abzulesen. In Baden-

Württemberg kommt die Wimperfledermaus nur in Südbaden vor, wobei insgesamt nur 3 

Wochenstubenkolonien bekannt sind. Sie wurde in der Roten Liste als vom Aussterben 

bedrohte Art eingestuft (Braun et al. 2003). 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Das Große Mausohr ist eine wärmeliebende Art, die klimatisch begünstigte Täler und 

Ebenen bevorzugt. Jagdhabitate sind Laubwälder, kurzrasiges Grünland, seltener Nadel-

wälder und Obstbaumwiesen. Die Jagd auf große Insekten (Laufkäfer etc.) erfolgt im 

langsamen Flug über dem Boden und auch direkt auf dem Boden. Zu den Jagdhabitaten 
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werden Entfernungen von 10 bis 15 km zurückgelegt. Wochenstuben befinden sich fast 

ausschließlich in Dachstöcken von Kirchen. Einzeltiere sowie Männchen- und Paarungs-

quartiere finden sich auch in Baumhöhlen oder Nistkästen. Die Überwinterung erfolgt in 

Felshöhlen, Stollen oder tiefen Kellern. In Baden-Württemberg ist das Große Mausohr 

stark gefährdet (Braun et al. 2003).  

 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Die Kleine Bartfledermaus ist ein typischer Bewohner menschlicher Siedlungen, wobei 

sich die Sommerquartiere in warmen Spaltenquartieren und Hohlräumen an und in Ge-

bäuden befinden. Genutzt werden z. B. Fensterläden oder enge Spalten zwischen Balken 

und Mauerwerk sowie Verschalungen. Im Juni kommen die Jungen zur Welt, ab Mit-

te/Ende August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. Bevorzugte Jagdgebiete sind 

lineare Strukturelemente wie Bachläufe, Waldränder, Feldgehölze und Hecken. Gelegent-

lich jagen die Tiere in Laub- und Mischwäldern mit Kleingewässern sowie im Siedlungsbe-

reich in Parks, Gärten, Viehställen und unter Straßenlaternen. Die individuellen Jagdrevie-

re sind ca. 20 ha groß und liegen in einem Radius von ca. 650 m (max. 2,8 km) um die 

Quartiere. In der Roten Liste Baden-Württembergs ist die Kleine Bartfledermaus als ge-

fährdet eingestuft (Braun et al. 2003). 

 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Der Kleine Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die in waldreichen und struktur-

reichen Parklandschaften vorkommt. Seine Jagdgebiete sind Waldlichtungen, Kahlschlä-

ge, Waldränder und Waldwege. Außerdem werden Offenlandlebensräume wie Grünlän-

der, Hecken, Gewässer und beleuchtete Plätze im Siedlungsbereich aufgesucht. Kleine 

Abendsegler jagen im freien Luftraum in einer Höhe von meist über 10m. Die individuellen 

Jagdgebiete können 1-9 (max. 17) km weit vom Quartier entfernt sein. Als Wochenstu-

ben- und Sommerquartiere werden vor allem Baumhöhlen, Baumspalten sowie Nistkäs-

ten, seltener auch Jagdkanzeln oder Gebäudespalten genutzt. In Baden-Württemberg ist 

diese Art stark gefährdet (Braun et al. 2003).  

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die vor allem Baumhöhlen in 

Wäldern und Parklandschaften nutzt. Der Große Abendsegler jagt in großen Höhen zwi-

schen 10-50 m über großen Wasserflächen, Waldgebieten, Agrarflächen sowie über be-

leuchteten Plätzen im Siedlungsbereich. Die Jagdgebiete können mehr als 10 km vom 

Quartier entfernt sein. In Baden-Württemberg handelt es meist um Männchenquartiere, 

Wochenstuben sind absolute Ausnahme. Weibchen ziehen zur Reproduktion bis nach 

Nordostdeutschland, Polen und Südschweden. Die Männchen verbleiben oft im Gebiet 

und warten auf die Rückkehr der Weibchen im Spätsommer, die Paarungszeit ist im 

Herbst. In Baden-Württemberg gilt der Große Abendsegler als „gefährdete wandernde 

Art“, die besonders zur Zugzeit im Frühjahr und Spätsommer bzw. Herbst auftritt.  
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften mit 

einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und Kiefern-

wälder, wobei Auwaldgebiete in den Niederungen größerer Flüsse bevorzugt werden. Als 

Jagdgebiete werden vor allem insektenreiche Waldränder, Gewässerufer und Feuchtge-

biete in Wäldern aufgesucht. Als Sommer- und Paarungsquartiere werden Spaltenverste-

cke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder an Waldrändern in Gewässernähe 

liegen. Genutzt werden auch Baumhöhlen, Fledermauskästen, Jagdkanzeln, seltener 

auch Holzstapel oder waldnahe Gebäudequartiere. Die Paarung findet während des 

Durchzuges von Mitte Juli bis Anfang Oktober statt. Dazu besetzen die reviertreuen 

Männchen individuelle Paarungsquartiere. Die Rauhautfledermaus wird in der Roten Liste 

Baden-Württembergs als gefährdete wandernde Art eingestuft, die in Baden-Württemberg 

nicht reproduziert, obwohl zumindest im Bodenseegebiet einzelne Reproduktionen nach-

gewiesen wurden. 

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor 

allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete die-

nen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungs-

bereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere 

jagen in 2-6 m Höhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen. 

Die individuellen Jagdgebiete können bis zu 2,5 km um das Quartier liegen. Als Wochen-

stuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden aufgesucht, 

insbesondere Hohlräume hinter Fensterläden, Rollladenkästen, Flachdächer und Wand-

verkleidungen. Baumquartiere sowie Nistkästen werden nur selten bewohnt, in der Regel 

nur von einzelnen Männchen. Ab Mitte Juni werden die Jungen geboren. Ab Anfang/Mitte 

August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. Gelegentlich kommt es im Spätsommer 

zu „Invasionen“, bei denen die Tiere bei der Erkundung geeigneter Quartiere zum Teil in 

großer Zahl in Gebäude einfliegen. Die Zwergfledermaus wird in der Roten Liste der Säu-

getiere Baden-Württembergs (Braun et al. 2003) als gefährdet eingestuft. 

 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Die Mückenfledermaus wurde erst vor wenigen Jahren als neue Art entdeckt. Gemeinsam 

mit der ihr ähnlichen Zwergfledermaus ist sie die kleinste europäische Fledermausart. Da 

seit der Anerkennung des Artstatus erst wenige Jahre vergangen sind, ist das Wissen 

über die Ökologie und die Verbreitung der Art sehr lückenhaft. Nach derzeitigen Kenntnis-

stand besiedelt die Mückenfledermaus gewässerreiche Waldgebiete sowie baum- und 

strauchreiche Parklandschaften mit alten Baumbeständen und Wasserflächen. In Baden-

Württemberg gehören naturnahe Auenlandschaften der großen Flüsse zu den bevorzug-

ten Lebensräumen (Häussler & Braun 2003). Die Nutzung von Wochenstuben scheint der 

Quartiernutzung von Zwergfledermäusen zu entsprechen. Bevorzugt werden Spaltenquar-

tiere an und in Gebäuden, wie Fassadenverkleidungen, Fensterläden oder Mauerhohl-
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Abbildungen 13 bis 15 Potenzielle Spalten- und Höhlenquartiere 
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Abbildung 16   Potenzielles Höhlenquartier 

 

 

6 Wirkungsprognose 

 

6.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Im Eingriffsbereich sind zwar wenige Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse 

in Höhlen und Spalten einzelner Bäume vorhanden. Hinweise auf ein Quartier 

(Wochenstubenquartier, Einzelquartier, Paarungs- und Winterquartier) liegen je-

doch nicht vor. Es kann allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass 

einzelne Individuen diese Höhlungen und Spalten sporadisch im Sommer z.B. 

während nächtlicher Jagdpausen als Ruhestätte nutzen. Zur Vermeidung der un-

beabsichtigten Verletzung oder Tötung von Individuen müssen deshalb geeigne-

ten Rodungszeiten beachtet werden. Diese sind von Anfang November bis Ende 

Februar.  

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird unter Berücksichti-

gung der vorgeschlagenen Maßnahme nicht erfüllt. 
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6.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

 

Die Störung einer Wochenstube (Fortpflanzungsstätte) oder eines Winterquartiers 

durch baubedingten Lärm und Erschütterungen oder durch Licht ist nicht zu erwar-

ten, da für eine Wochenstube oder ein Winterquartier im Planbereich keine Hin-

weise vorliegen. 

Im Plangebiet wurden eine hohe Fledermausaktivität sowie ein breites Artenspekt-

rum ermittelt. Die insektenreichen Gehölzbestände im Plangebiet haben für Fle-

dermäuse demzufolge einen hohen Stellenwert als Nahrungshabitat, weshalb 

durch Anpflanzung von Obstbäumen oder Sträuchern in den angrenzenden Le-

bensräumen ein Ersatz angeboten werden muss. 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird unter Berücksichti-

gung der vorgeschlagenen Maßnahme nicht erfüllt. 

 

 

6.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Im Eingriffsbereich sind zwar wenige Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse 

in Höhlen und Spalten einzelner Bäume vorhanden. Hinweise auf ein Quartier 

(Wochenstubenquartier, Einzelquartier, Paarungs- und Winterquartier) liegen je-

doch nicht vor. Es kann allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass 

einzelne Individuen diese Höhlungen und Spalten sporadisch im Sommer z.B. 

während nächtlicher Jagdpausen als Ruhestätte nutzen. Betroffen sind insbeson-

dere die Arten Kleiner Abendsegler und Rauhautfledermaus. Bei einem Verlust 

von Ruhestätten sind die Einschränkungen des Verbots zu prüfen, die sich aus 

dem § 44 (5) BNatSchG ergeben, wonach die ökologische Funktion der Lebens-

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt sein muss. Im vorliegenden 

Fall steht den genannten Fledermausarten vermutlich eine ausreichende Anzahl 

weiterer Ruhestätten in den unmittelbar angrenzenden Kontaktlebensräumen zur 

Verfügung, so dass die ökologische Kontinuität gewährleistet ist.  

 

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 
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7 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

7.1 Vermeidungsmaßnahmen 

 

Zur Vermeidung einer Verletzung oder Tötung von Individuen im Zuge der Bau-

feldfreimachung dürfen Rodungsarbeiten nur im Zeitraum Anfang November bis 

Ende Februar erfolgen. 

 

7.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

 

Die insektenreichen Gehölzbestände des Plangebiets haben für die lokalen Fle-

dermaus-Populationen einen solch hohen Stellenwert als Nahrungshabitat, dass 

sie durch Neuanpflanzung von Gehölzen (Obstbäumen, Hecken, Sträuchern) in 

angrenzenden Lebensräumen ersetzt werden müssen. 

. 
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